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Der Föderalismus im Bildungswesen
treibt seine Blüten auch bei der Festle-
gung der Arbeitszeit der Pädagoginnen
und Pädagogen. Diese kann von Kanton
zu Kanton variieren. Gemeinsam ist den
Bestimmungen, dass öffentlich-rechtlich
beschäftigte Lehrpersonen nicht dem
schweizerischen Arbeitsgesetz unterste-
hen und die erlaubte Höchstarbeitszeit
von 45 Stunden daher regelmässig über-
schritten werden darf.

Peter Hofmann, fachstelle schulrecht

Es ist wohl einmalig, dass jeder Kanton
bei der Berechnung der Arbeitszeit der
Lehrpersonen auf ein anderes Resultat
kommt. Das Unterrichten einer Primar-
lehrerin in St. Gallen unterscheidet sich
im Allgemeinen nicht wesentlich von
der Arbeit eines Kollegen in Altdorf.
Selbst innerhalb der verschiedenen Stu-
fen und Fachbereiche im selben Kanton
werden sachlich nicht immer nachvoll-
ziehbar Differenzierungen in der Anzahl
zu unterrichtenden Lektionen vorge-
nommen, was dem verfassungsmässi-
gen Anspruch auf gleichen Lohn für
gleiche Arbeit nicht mehr gerecht wird.
Vielerorts wird die Arbeitszeit noch im-
mer nach Anzahl unterrichtete Lektio-
nen entschädigt. Die Fixierung auf die
Lektionenzahl entspricht nicht mehr der
beruflichen Lebenswirklichkeit. Andere
Zeiten verlangen andere Antworten –
manchmal aber auch neue Fragen. Zum
Beispiel: Gibt es Fächer mit besonders
hohem Vorbereitungs- und Korrektur-
aufwand? Sinkt der Aufwand für die Vor-
bereitung nicht signifikant, wenn eine
Lehrperson die gleiche Lektion mehrere
Male in parallelen Klassen halten kann?
Müsste das Engagement einzelner Lehr-
personen bei der Schulentwicklung
nicht auch in der berechneten Arbeits-
zeit zusätzlich gewürdigt werden? Wäre
es nicht sinnvoller, dass bestimmte
Lehrpersonen mehr als das Regelpen-
sum unterrichten und dafür von der
Schulentwicklung entlastet werden?

Tiefsitzendes Misstrauen
Demotivierend und Zeichen eines tief-
sitzenden Misstrauens sind die an
manchen Orten praktizierten Lektio-
nenbuchhaltungen. Ein solches Bonus/
Malussystem über eine kleinliche Auf-
rechnung von gehaltenen und ausge-
fallenen Lektionen ist der Totengräber
pädagogischer Innovation.
Ebenfalls ein Trugschluss ist der An-
spruch vieler Lehrpersonen, sich zu den
freien Berufen zu zählen. Diese verken-
nen, dass Ärzte, Künstler, Juristen etc. in
aller Regel selbständig sind und entspre-
chend ihrer Tätigkeit auf höhere Ar-
beitszeiten als Festangestellte kommen.
Auch hinter die Forderung von Teilzeit-
angestellten nach Abgeltung der zusätz-
lichen Arbeitszeit im Umfeld des Unter-
richts, wie der Teilnahme an Schulan-
lässen, intensivierten Absprachen bei
der Vor- und Nachbereitung etc. sind
Fragezeichen zu setzen. Der zusätzliche
Aufwand ist allem Anschein nach der
Preis für die Möglichkeit, im Teilzeiter-
werb zu arbeiten.
Brauchbare Lösungsansätze, auch aus
rechtlicher Sicht, finden sich in diver-
sen kantonalen Berufsaufträgen. Diese
arbeiten in der Regel mit Jahresarbeits-
zeiten und deren Gewichtung in Un-
terrichtszeit, vorgegebene Arbeitszeit,
vereinbarte Arbeitszeit ausserhalb des
Unterrichts sowie frei gestaltbare Ar-
beitszeit. Zukunftsweisend könnte das
Regelwerk «Beruflicher Auftrag und Ar-
beitszeit der Lehrpersonen» des Kantons
Luzern sein. So hat die Schulleitung die
Möglichkeit, mit der Lehrperson die
Aufgaben für das Schuljahr zu bespre-
chen und die Arbeitszeit auf die Arbeits-
felder zu verteilen. Für den Vollzug des

beruflichen Auftrages sind die Lehrper-
sonen verantwortlich.

Innovation Schulpool
Eine echte Innovation ist der Schulpool.
Lehrpersonen, die neben ihrer Unter-
richtstätigkeit besondere Aufgaben im
Dienste der Schule übernehmen – z.B. in
Schulentwicklung, Organisation oder
Betreuung – erhalten durch Anordnung
der Schulleitung ein entsprechendes
Zeitgefäss aus dem Schulpool. Ein spezi-
elles Kapitel widmet sich den teilzeitlich
angestellten Lehrpersonen und zeigt
brauchbare Lösungen auf.
Eine Chance der zweiten Arbeitszeitstu-
die des LCH besteht darin, nicht einfach
eine Anpassung der Arbeitszeit nach un-
ten zu fordern, sondern neue kreative
Vorschläge zur Gestaltung der Arbeits-
zeit aufzunehmen – nicht nur mit Blick
auf die Einzelnen, sondern auch für
ganze Teams. Es braucht dabei von allen
Beteiligten den Mut, sich von liebge-
wonnen Mythen zu verabschieden.

Weiter im Text
«Beruflicher Auftrag und Arbeitszeit der
Lehrpersonen», Dienststelle Volksschul-
bildung des Kantons Luzern, www.
volksschulbildung.lu.ch
«LCH Berufsleitbild und Standesregeln»
– Bestellung und Gratis-Download über
www.lch.ch
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Neue Arbeitszeitmodelle sind gefragt
Die Ergebnisse in der jüngsten Arbeitszeitstudie des LCH kommen nicht unerwartet. Wie praktisch in allen
Berufszweigen haben die Ansprüche und Belastungen zugenommen. Die Diskussion um die Arbeitszeit der
Lehrpersonen, ihre Verteilung und Gestaltung ist neu lanciert.

Die Fixierung auf die Lektionenzahl entspricht nicht mehr
der beruflichen Lebenswirklichkeit. Andere Zeiten verlangen
andere Antworten – manchmal aber auch neue Fragen.


